
Seite 1 von 4

•

•

◦
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
◦

◦

Befreiung von der Hundesteuer beantragen

Sie können sich von der Hundesteuer befreien lassen, wenn Sie bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen. Erfahren Sie hier mehr.

Basisinformationen

Sie haben in Bremen die Möglichkeit, sich von der Zahlung der Hundesteuer befreien zu 
lassen. Dafür müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Für die Befreiung von der 
Hundesteuer müssen Sie einen Antrag stellen. 

Voraussetzungen

Eine Hundesteuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für das Halten von: 
Blindenführhunden
Hunden, die ausschließlich für den Schutz und die Hilfe blinder, tauber oder sonst 
hilfsbedürftiger Personen im Sinne des Schwerbehindertenrechts benötigt 
werden.
Diensthunden, deren Unterhaltskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln 
bestritten werden.
Hunden, die ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken von anerkannten 
wissenschaftlichen Instituten oder Laboratorien benötigt werden.
Hunden, die die Prüfung für Rettungshunde oder die Wiederholungsprüfung mit 
Erfolg abgelegt haben und für den Bevölkerungsschutz benötigt werden.
Hunden, die in Einrichtungen des Tierschutzes vorübergehend untergebracht 
sind.
Hunden, die ständig an Bord von Binnenschiffen gehalten werden.

Hunde, die aus dem Bremer Tierheim übernommen werden, können für ein Jahr von 
der Hundesteuer befreit werden. Dafür muss ein Antrag gestellt werden.

Ablauf

Anträge können wie folgt gestellt werden:

Online 

Den Antrag können Sie online mithilfe der Onlineplattform „Mein ELSTER“  
vornehmen. 
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Hierfür ist eine einmalige Registrierung in „Mein ELSTER“ oder eine Anmeldung ohne 
Registrierung mit der aktivierten Online-Ausweisfunktion (eID) Ihres 
Personalausweises erforderlich.

Schriftlich 

Sie können den Antrag formlos schriftlich stellen.

Weitere Hinweise

Sofern die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung nicht mehr vorliegen, sind Sie 
verpflichtet, dies dem Finanzamt Bremen innerhalb von 2 Wochen nach Wegfall der 
Voraussetzungen mitzuteilen.

Eine Befreiung kommt nicht deswegen in Betracht, weil Sie nicht über die nötigen 
finanziellen Mittel zur Haltung des Hundes verfügen.  
Sie können aber einen Antrag auf Stundung (Ratenzahlung) stellen, wenn eine erhebliche 
Härte vorliegt, zum Beispiel bei einer nicht selbst herbeigeführten, vorübergehenden 
finanziellen Notlage. Eine Stundung wird nur auf Antrag gewährt. Der Antrag ist zu 
begründen. In dem Antrag sind die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse offen zu legen. 
Daneben können Sie einen Erlass der Hundesteuer beantragen, zum Beispiel, weil Sie 
über ein geringes Einkommen verfügen. In diesem Fall müssen Sie einen 
Einkommensnachweis einreichen und die monatlich zur Lebensführung zur Verfügung 
stehenden Mittel angeben. 
Ein einmal gewährter Erlass und eine einmal gewährte Stundung gelten immer nur für das 
jeweilige Jahr. 

Benötigte Unterlagen
Sofern Sie eine Steuerbefreiung in Anspruch nehmen wollen, müssen Sie 
nachweisen, dass die Voraussetzungen für die Befreiung vorliegen. Einzureichende 
Unterlagen können daher sein:  

Kopie des Schwerbehindertenausweises für sogenannte Assistenzhunde 
Kopie der Begleithundeprüfung und Leistungsheft des Bundesverbandes für das 
Rettungshundewesen für sogenannte Rettungshunde
Kopie des Aufnahmevertrages bei Aufnahme von Hunden aus dem Bremer 
Tierheim 

Zuständige Stellen

Hundesteuerstelle

+49 421 361 90909
Rudolf-Hilferding-Platz 1, 28195 Bremen
gemeindeabgaben@fa-hb.bremen.de

https://www.service.bremen.de/der-senator-fuer-finanzen/finanzamt-bremen/hundesteuerstelle-199662
mailto:gemeindeabgaben@fa-hb.bremen.de
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Finanzamt Bremen

+49 421 361 90909
Rudolf-Hilferding-Platz 1, 28195 Bremen
Website
office@fa-hb.bremen.de

Online Services

Mein ELSTER - Ihr Online Finanzamt - Hundesteuer 

Formulare

Hundesteuer Befreiung Fragebogen (nur für Blindenhunde/Assistenzhunde) 
(pdf, 143.7 KB) 

Hundesteuer Erlass Antrag 

Gebühren / Kosten

gebührenfrei

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Eine Antragsfrist gibt es nicht. Der Antrag auf Steuerbefreiung kann gestellt werden, 
sobald die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung vorliegen.  
Für die Gewährung einer Steuervergünstigung sind allerdings die Verhältnisse zu Beginn 
des Kalenderjahres bzw. zu Beginn der Steuerpflicht maßgeblich (z.B. bei unterjährigem 
Erwerb eines Hundes).

Beispiel: Ein Blindenführhund (älter als 3 Monate) wurde am 01.04.2024 angeschafft.  
Die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung liegen von Beginn an vor. Die 
Steuerbefreiung kann zusammen mit der Anmeldung des Hundes beantragt werden.

Beispiel: Ein seit dem 18.10.2023 zunächst rein privat gehaltener Hund (älter als 3 
Monate) wird am 01.04.2024 ein Diensthund, dessen Unterhalt überwiegend aus 
öffentlichen Mitteln bestritten wird. Der Halter ändert sich nicht.

https://www.service.bremen.de/der-senator-fuer-finanzen/finanzamt-bremen-9062
http://www.finanzen.bremen.de/steuern-734
mailto:office@fa-hb.bremen.de
https://www.elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare/eingsonstnachr
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/5/Hundesteuer%20Befreiung%20Fragebogen.pdf
https://www.finanzen.bremen.de/sixcms/media.php/13/Hundesteuer%20Erlass%20Antrag_ausfuellbar_.pdf
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Am 01.01.2024 lagen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung noch nicht vor. Für 
das Jahr 2024 kann daher keine Steuerbefreiung in Anspruch genommen werden. Der 
Antrag auf Steuerbefreiung kann aber in 2024 für das Jahr 2025 gestellt werden.

Bei einer Antragstellung für zurückliegende Jahre kann eine Steuerbefreiung im Einzelfall 
ausgeschlossen sein, weil z.B. eine Änderung der Steuerfestsetzung aus 
verfahrensrechtlichen Gründen nicht mehr zulässig ist. Ob die Voraussetzungen für eine 
Änderung vorliegen, prüft das Finanzamt Bremen im Einzelfall.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die Dauer der Bearbeitung kann mehrere Wochen betragen.

Rechtsgrundlagen
§§ 6 und 10 Bremisches Hundesteuergesetz

Weitere Informationen
Merkblatt - Befreiung und Ermäßigungen der Hundesteuer

Aktualisiert am 30.04.2026

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/hundesteuergesetz-in-der-fassung-vom-17-dezember-1984-67725?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/9/Hundesteuer_Merkblatt_Befreiungen_Ermae%C3%9Figungen_.pdf
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